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Schnupperlehre

Eine Schnupperlehre in einem Handwerksbetrieb bietet Dir die Möglichkeit, Betriebsabläufe und vor allem die Tätigkeiten des jeweiligen Berufes kennen zulernen. So kannst Du schon im Voraus entscheiden, ob eine Ausbildung in diesem Handwerk für Dich in Frage kommt. Wir empfehlen, die Schnupperlehre beispielsweise in den Ferien mit einem Umfang von 1-2 Wochen durchzuführen. 

Voraussetzung für eine Schnupperlehre ist, dass Du mindestens 15 Jahre alt bist. 

Bei einer unentgeltlichen Schnupperlehre im genannten Umfang besteht keine Anmeldepflicht (z.B. bei der Minijob-Zentrale) und keine Pflicht zur Besteuerung. Die Schnupperlehre bleibt für Dich sozialversicherungsfrei. 

Gegen die Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten bist Du über den Arbeitgeber durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Der Versicherungsschutz besteht vom ersten Arbeitstag an und ist unabhängig davon, wie lange das Arbeitsverhältnis dauert.

Nähere Informationen erhältst Du von deinem Praktikumsbetrieb.

So, dann schnupper mal rein! Freie Praktikumsplätze findest Du unter:

www.azubi-handwerk.de
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